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Ingress

Die Einwohnergemeindeversammlung der Gemeinde Biel-Benken, gestiitzt auf § 47 Ab-
satz 1 Ziffer 2 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 in Verbindung mit § 3 Absatz 2
des Gesetzes liber die Wasserversorgung der Basellandschaftlichen Gemeinden (Wasser-
versorgungsgesetz) vom 3. April 1967, beschliesst:

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1  Geltungsbereich

Dieses Reglement regelt Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung und Finanzierung der Was-
serversorgung der Gemeinde Biel-Benken (WV). Unter Wasserversorgung wird sowohl die
Organisationseinheit als auch die gesamte Infrastruktur verstanden.

§2  Verfligungsrecht

Der Gemeinde steht vorbehiltlich anderslautender kantonaler Gesetzesbestimmungen
das ausschliessliche Verfligungsrecht im Bereich der Wasserversorgung der Gemeinde zu.

§3  Ausschliessliches Versorgungsrecht

!Das Recht der Versorgung mit Trinkwasser im Baugebiet steht ausschliesslich der WV zu,
unter Vorbehalt der Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung.

2 Private Wasservorkommen diirfen nicht an das 6ffentliche Wasserleitungsnetz ange-
schlossen werden.

3Der Gemeinderat kann Ausnahmen bewilligen.

§4  Technische Ausfiihrung

1 Die Wasserversorgungsanlagen sind nach dem Stand der Technik zu erstellen, zu betrei-
ben und zu unterhalten. Massgebend sind die Richtlinien und Leitsatze des Schweizeri-
schen Vereins des Gas und Wasserfaches (SVGW) und des Wasserqualitdtssicherungssys-
tems des Wasserwerkes Reinach.

2Wo gesamtschweizerische Normen und Richtlinien fehlen, sind die EN-Regelwerke und
Richtlinien richtungsweisend.
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B. WASSERABGABE

§5  Wasserlieferung

1 Die WV liefert im Bereich ihres Verteilnetzes und nach ihrer Leistungsfihigkeit Wasser
fir den privaten Verbrauch, fiir Gewerbe und Industrie sowie fiir 6ffentliche Zwecke.
2Die Gemeinde férdert durch gezielte Information und Offentlichkeitsarbeit den haushél-
terischen Umgang mit Trinkwasser und ist bestrebt, bei ihren eigenen Bauten und Anla-
gen wassersparende Massnahmen anzuwenden.

§6  Vorrang der Trinkwasserversorgung

Die Trinkwasserversorgung sowie die Bereitstellung der 6ffentlichen Léschwasserreserve
gehen allen tbrigen Verwendungen vor.

§ 7  Einschrankung der Wasserabgabe

Die WV kann die Wasserabgabe einschrianken oder zeitweise unterbrechen:
a. bei Wasserknappheit

b. beiInstandhaltungs- und Reparaturarbeiten

C. beiBrandfallen

d. beiungeniigender Wasserqualitat.

§8 Qualitat des Trinkwassers

Die WV gewahrleistet die Wasserqualitdt gemass den Anforderungen der Eidg. Lebens-
mittelgesetzgebung. Sie garantiert die Einhaltung einer bestimmten chemischen, physi-
kalischen und (mikro)-biologischen Zusammensetzung nicht.

C. ANLAGEN DER OFFENTLICHEN WASSERVERSORGUNG

§9  Anlagen der 6ffentlichen Wasserversorgung

1Die WV plant, erstellt und betreibt die Anlagen der 6ffentlichen Wasserversorgung inkl.
Hydranten.

2 Die Grundeigentiimer und Grundeigentiimerinnen bzw. die Baurechtsnehmerinnen und
Baurechtsnehmer missen Einrichtungen und Anlagen der WV auf ihren Grundstiicken
dulden.



§ 10 Enteignungsrecht

Flhrt eine projektierte Wasserleitung oder eine andere Anlage der WV (ber Privatareal
und kann in Bezug auf dessen Beniitzung keine Einigung erzielt werden, ist vom Gemein-
derat das Enteignungsverfahren durchzufiihren.

§ 11 Hydranten

!Hydranten diirfen nur durch die WV und die Feuerwehr bedient werden, ausgenommen
wenn eine Bewilligung gemadss Abs. 2 erteilt wird.

2 Fiir Bauwasser, fiir landwirtschaftliche Nutzung und in Sonderfillen erteilt die WV die
Bewilligung zur Benlitzung der Hydranten. Fiir Schaden durch die Benlitzung der Hydran-
ten haftet der Bewilligungsnehmende.

§ 12 Haftungsausschluss

Die Gemeinde haftet nicht fir allfallige Schaden, die

a. auf den Wasserbezug aus den ordnungsgemass betriebenen und unterhaltenen An-
lagen der WV zurtickzufiihren sind oder

b. durch Einschrankungen oder Unterbrechungen der Wasserabgabe entstehen.

D. ANSCHLUSSLEITUNG

§13 Erstellung und Kosten

! Die Anschlussleitung verbindet die Hausinstallation mit dem tibergeordneten Leitungs-
netz. In der Regel wird fiir jedes Gebaude eine eigene Anschlussleitung erstellt. Die An-
schlussleitung wird durch die WV geplant und kontrolliert.

2 Der Grundeigentiimer oder die Grundeigentiimerin bzw. die Baurechtsnehmerin oder
der Baurechtsnehmer tragt die Kosten fiir die Erstellung der Anschlussleitung inkl. An-
schluss an die Hauptleitung.

3 Die Kosten fiir die Erweiterung, die Reparaturen, den Abbruch, die Anderungen und Er-
neuerungen sowie den Unterhalt der innerhalb der privaten Parzelle liegenden Anschluss-
und Verteilleitungen trégt der Grundeigentiimer oder die Grundeigentiimerin oder der
Baurechtsnehmer oder die Baurechtsnehmerin.

4 Die Kosten fir Reparaturen und Unterhalt an den Anschlussleitungen im &ffentlichen
Areal tragt die Gemeinde.

> Bei Aufgabe des Wasserbezugs wird die Anschlussleitung durch die WV auf Kosten des
Grundeigentiimers oder der Grundeigentiimerin bzw. der Baurechtsnehmerin oder des
Baurechtsnehmers vom Leitungsnetz der WV abgetrennt.
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5> Die Anschlussleitung ist Eigentum des Grundeigentiimers oder der Grundeigentiimern
oder der Baurechtnehmerin oder des Baurechtsnehmers.

§14 Durchleitungsrechte

Der Erwerb allenfalls notwendiger Durchleitungsrechte ist Sache des Grundeigentiimers
oder der Grundeigentiimerin bzw. der Baurechtsnehmerin oder des Baurechtsnehmers.
Das Durchleitungsrecht muss als Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen werden.

E. HAUSINSTALLATIONEN

§ 15 Hausinstallationen

! Die Hausinstallation beginnt nach dem Wasserzihler.

2 Nach dem Wasserzdhler muss eine Riickflussverhinderung mit Priifstutzen eingebaut
werden.

3Es durfen nur Wasserbehandlungsanlagen installiert werden, die vom SVGW zugelassen
sind. Sie sind so einzubauen, dass ein Riickfliessen des Wassers in das offentliche Netz
ausgeschlossen ist. Der Anlagebesitzende ist verpflichtet, die Anlagen regelmassig gemadss
den gesetzlichen Vorschriften zu kontrollieren und in Stand zu halten.

§ 16 Erstellung und Kosten

Der Grundeigentiimer oder die Grundeigentiimerin bzw. die Baurechtsnehmerin oder der
Baurechtsnehmer hat die Hausinstallation auf eigene Kosten zu erstellen.

§ 17 Abnahme und Kontrolle

1Die WV kann die Hausinstallationen wihrend den laufenden Arbeiten und jederzeit nach
der Inbetriebsetzung priifen.
2Die WV {ibernimmt durch die Priifung keine Gewéhr fiir die vom Installateur ausgefiihr-
ten Arbeiten oder fir installierte Apparate. Installateure und Lieferfirmen werden von ih-
rer Haftung nicht entbunden.

§ 18 Instandhaltungspflicht

1 Die Hausinstallationen miissen entsprechend den Richtlinien und Leitsitzen des SVGW
in Stand gehalten werden.

2 Der Gemeinderat kann von den Grundeigentiimern oder Grundeigentiimerinnen bzw.
den Baurechtsnehmerinnen oder den Baurechtsnehmern den Nachweis verlangen, dass



die Hausinstallationen den Vorschriften entsprechen und ordnungsgemass gewartet wer-
den.

§19 Regelmassige Spiilung

Wo stehendes Wasser die Qualitdt des Trinkwassers beintrachtigen kann, kann die WV
regelmdssige Splilungen anordnen.

§ 20 Haftung

Der Grundeigentliimer oder die Grundeigentiimerin bzw. die Baurechtsnehmerin oder
Baurechtsnehmer haftet fiir Schaden, die durch fehlerhafte Bedienung, Ausfihrung oder
mangelhaften Unterhalt der Hausinstallationen verursacht werden.

§21 Duldungs- und Auskunftspflicht

! Die Grundeigentiimer und Grundeigentiimerinnen bzw. die Baurechtsnehmerinnen und
Baurechtsnehmer gewahren der WV den Zutritt fiir Kontrollzwecke und erteilen ihnen die
erforderlichen Auskiinfte.

2 Die WV kann zur Kontrolle oder Reparatur von Anschlussleitungen Aufgrabungen auf
Privatareal vornehmen lassen.

F. BEWILLIGUNGS- UND MELDEPFLICHT

§22 Bewilligung

Eine Bewilligung des Gemeinderates ist notwendig fir:

a. Erstellung, Anderung oder Erweiterung von Anschlussleitungen;
b. den voribergehenden Wasserbezug;

c. die Nutzung von privaten Quellen;
d

die Einrichtung von Spezialinstallationen und Regenwassernutzungsanlage mit An-
schluss an die Hausinstallation.

§23 Meldepflicht

Die Grundeigentiimerin bzw. der Grundeigentiimer oder der Baurechtnehmer bzw. die
Baurechtnehmerin hat der WV vorgangig zu melden,
a. wenn eine Anschlussleitung stillgelegt werden soll,

b. wenn wahrend langerer Zeit, kein Wasser von der Gemeinde bezogen wird,

Wasserreglement

c. wenn der Besitz an der Liegenschaft andert,

d. wenn Hausinstallationen wesentlich gedandert oder erweitert werden sollen.

G.  WASSERMESSUNG

§24 Grundsatz

Alle 6ffentlichen und privaten Anschlisse an das Verteilnetz der WV werden mit Wasser-
zahlern ausgeristet, ausgenommen Loscheinrichtungen.

§ 25 Standort und Eigentum

1Die WV bestimmt nach Riicksprache mit dem Grundeigentiimer oder der Grundeigentii-
merin bzw. der Baurechtsnehmerin oder dem Baurechtsnehmer den Standort des Was-
serzahlers.

2 Der Wasserzihler wird von der WV zu ihren Lasten montiert und in Stand gehalten. Er
bleibt im Eigentum der WV.

§26 Auswechslung

Die WV ist jederzeit zur Auswechslung des Wasserzahlers berechtigt.

§ 27 Nachpriifung

Der Grundeigentiimer oder die Grundeigentiimerin bzw. die Baurechtsnehmerin oder der
Baurechtsnehmer kann die Nachpriifung des Wasserzdhlers verlangen. Liegt der Priifwert
innerhalb einer Abweichung von 5% zum Eichwert, gehen die Kosten fiir Kontrolle, Aus-
und Einbau zu Lasten des Grundeigentiimers oder der Grundeigentiimerin bzw. der Bau-
rechtsnehmerin oder des Baurechtsnehmers.

§ 28 Ablesung der Wasserzahler
1 Die Wasserzihler werden durch die WV abgelesen.
2Bei Meldungen gemass § 23 Bst. a - ¢ erfolgt eine Zwischenablesung des Wasserzéhlers.

§ 29 Voriibergehender Wasserbezug

Temporadre Anschlisse fiir voriibergehenden Wasserbezug werden mit einem Wasserzah-
ler ausgeristet. Montage und Demontage erfolgen durch die WV.



H. FINANZIERUNG
I Allgemeine Bestimmungen

§ 30 Grundsatz

1 Die Wasserversorgung der Gemeinde wird im Rechnungswesen als Spezialfinanzierung
gefiihrt, die mittelfristig ausgeglichen gestaltet werden muss.

2Die Kosten der Gemeinde fiir Planung, Bau, Betrieb, Instandhaltung und Ersatz der Anla-
gen der WV sowie die Kosten der Wasserbeschaffung werden den Grundeigentiimern und
Grundeigentiimerinnen bzw. den Baurechtsnehmerinnen und Baurechtsnehmern wie
folgt weiterbelastet:

a. Erschliessungsbeitragen (Vorteilsbeitragen) fir die Moglichkeit des

Anschlusses an die Anlagen der WV

Anschlussgebiihren fiir den Anschluss an die Anlagen der WV;
jahrlichen Grundgebihren

Mengengebiihren

Gebihren fur Bewilligungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen.
jahrlichen Mietgeblhren fir Wasserzahler

-0 o0 T

§31 Festlegung der Beitrdage und Gebiihren

! Die Ansétze fiir die Berechnung der Erschliessungsbeitrage, Anschlussgebiihren, Bewil-
ligungen, Kontrollen und besondere Dienstleistungen sind im Anhang zu diesem Regle-
ment festgelegt.

2Die Gemeindeversammlung legt die jahrlichen Wassergebiihren im Voranschlag fest.
3Die Gemeinde erhebt die Wassergebiihren durch eine Verfiigung.

§ 32 Vorfinanzierung

! Werden Bauzonen nicht fristgerecht erschlossen oder werden im Rahmen von Erschlies-
sungsprogrammen Etappierungen vorgesehen, kdnnen Grundeigentimerinnen und
Grundeigentiimer die Erschliessung bevorschussen (Vorfinanzierung), die sich auf den
GWP stitzen.

2 Wollen Dritte die gemiss Abs. 1 erstellten kommunalen Wasseranlagen mitbeniitzen, so
miissen sie daran vor der Erteilung der Baubewilligung einen Beitrag leisten, der ihrer
Mitbeanspruchung entspricht. Der Gemeinderat legt die Hohe des Beitrags fest und zieht
ihn zuhanden der Berechtigten ein.
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3 Wurde der ausstehende Kredit bewilligt, so zahlt die Gemeinde die vorgeschossenen
Mittel den Berechtigten unter Verrechnung der geschuldeten Erschliessungsbeitrage und
Anschlussgebihren zinslos zuriick.

§ 33 Zahlungsmodalitaten

! Die Erschliessungsbeitridge (Vorteilsbeitrage) werden nach der Erstellung der Anlagen
der WV, die Anschlussgebiihren nach erfolgtem Anschluss der Hausinstallation daran er-
hoben.

2 Erschliessungsbeitrdge und Anschlussgebiihren sind innert 90 Tagen, die jahrlichen Was-
sergebiihren sind innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zur Zahlung fallig.

3Bei Uberschreitung des Flligkeitstermins wird ein vom Gemeinderat festgelegter Ver-
zugszins erhoben.

§ 34 Verjdhrung

Der Anspruch auf Erschliessungsbeitrage und Anschlussgebihren verjahrt nach 5 Jahren
ab dem Zeitpunkt, in dem sie erhoben werden kénnen.

1. Einmalige Beitréige und Gebiihren

§ 35 Erschliessungsbeitrag

! Der Erschliessungsbeitrag richtet sich nach der Fliche des erschlossenen Grundstiicks.
2Der Gemeinderat legt den Erschliessungsbeitrag fest, wenn das Grundstiick nicht inner-
halb des Siedlungsgebietes liegt. Er orientiert sich dabei an den tatsachlichen Kosten der
Gemeinde fiir die Erstellung der Wasserversorgungsanlagen.

3 Im Baugebiet ist der Erschliessungsbeitrag unabhingig davon geschuldet, ob das Grund-
stiick Giberbaut ist oder nicht.

§36 Anschlussgebiihr

! Der Grundeigentiimer bzw. die Grundeigentiimerin muss der Gemeinde eine Anschluss-

gebuhr leisten, wenn das Grundstiick an die Wasseranlagen der Gemeinde angeschlossen

wird.

2 Die Anschlussgebiihren berechnen sich bei Neubauten nach dem indexbereinigten

Brandlagerwert und bei Um- und Erweiterungsbauten nach der Erh6hung dieses Wertes.

3 Bei der Berechnung der Anschlussgebiihren werden nicht beriicksichtigt:

a. Bei bestehenden Liegenschaften: die Kosten wertvermehrender Massnahmen, die
der Abwasservermeidung, der Wasser- oder Energieeinsparung oder dem Einsatz er-
neuerbarer



Energie dienen. Die Kosten fir die Massnahmen sind durch die Eigentiimerin bzw.
den Eigentlimer auszuweisen.

b. Bei Neu- und Umbauten: die Kosten von Massnahmen zur Abwasservermeidung so-
wie zur Wasser- oder Energieeinsparung, die deutlich tiber die gesetzlichen Mindest-
anforderungen hinausgehen, sowie die Kosten fiir den Einsatz erneuerbarer Energie.
Die Kosten fiir die Massnahmen sind durch die Eigentlimerin bzw. den Eigentiimer
auszuweisen.

4 Fiir index- bzw. teuerungsbedingte Erhéhungen des Brandlagerwertes wird kein Ergin-

zungsbeitrag erhoben.

> Reduziert sich der Brandlagerwert, erfolgt keine Riickerstattung friiher bezahlter Bei-

trage.

6 Wird eine Liegenschaft zerstért oder vollstindig abgebrochen und durch ein neues Ge-

bdude ersetzt, so wird eine bereits bezahlte Anschlussgebihr in Abzug gebracht. Der Be-

weis Uber bereits geleistete Anschlussgebiihren muss durch den Grundeigentiimer oder
die Grundeigentiimerin oder den Baurechtsnehmer oder die Baurechtsnehmerin erbracht
werden.

1. Jéihrliche Gebiihren

§37 Grundsatz

1 Die Wassergebiihr wird in Form

a. einer GrundgebUhr pro Wasseranschluss und bei Mehrfamilienhdusern pro Haushalt
b. einer Gebiihr aufgrund der jahrlichen Wasserbezugsmenge

c. einer Mietgebihr fiir Wasserzéhler

in Rechnung gestellt.

2 Die Gebiihren werden jahrlich abgerechnet. Die Gemeinde kann Akonto- oder Teilzah-
lungen verlangen.

§ 38 Grundgebiihr

Die Grundgebuhr ist auch geschuldet, wenn kein Wasser bezogen wird.

! Seit 1. Mai 2008 sind Einsprachen an das Steuer- und Enteignungsgericht, Kreuzbodenweg 1, 4410 Liestal,
schriftlich und begriindet zu senden. Die Beschwerde muss ein klar umschriebenes Begehren sowie die Unter-
schrift der Beschwerdefiihrenden Person/en oder ihrer Vertretung enthalten. Die angefochtene Verfligung ist
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I SCHLUSSBESTIMMUNGEN

§39 Vollzug

! Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement und wacht liber dessen Einhaltung durch
Behdorden, Betriebe und Bevolkerung. Fiir die Rechnungsstellung ist die Gemeindeverwal-
tung zustandig.

2 Kommt der Eigentiimer oder die Eigentiimerin eines Grundstiicks den gesetzlichen
Pflichten trotz einer rechtskraftigen Verfligung der WV des Gemeinderates nicht nach, so
kann die Ersatzvornahme eingeleitet werden.

§ 40 Rechtsschutz

1 Gegen Verfiigungen der WV oder der Gemeindeverwaltung, die sich auf dieses Regle-
ment stiitzen, kann innert 10 Tagen seit der Eréffnung beim Gemeinderat® Einsprache
erhoben werden.

2 Gegen Verfiigungen des Gemeinderates, die sich auf dieses Reglement stiitzen und die
Beitrdge oder Gebiihren betreffen, kann innert 10 Tagen seit der Er6ffnung beim Steuer-
und Enteignungsgericht, Abteilung Enteignungsgericht, Beschwerde erhoben werden.

3 Gegen alle iibrigen Verfiigungen, die sich auf das vorliegende Reglement stiitzen, kann
innert 10 Tagen seit der Er6ffnung beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden.

§41 Strafbestimmungen

1 Wer vorséatzlich oder fahrlissig gegen dieses Reglement oder eine darauf gestiitzte Ver-
fligung verstosst, wird vom Gemeinderat mit einer Busse bis zu 5'000 Franken bestraft.

2 Gegen die Bussenverfiigung kann innert 10 Tagen beim Strafgerichtsprasidium die Ap-
pellation erklart werden.

§42 Aufhebung bisherigen Rechts

Das Wasserreglement vom 10. Dezember 1996 und alle diesem Reglement widerspre-
chende Bestimmungen werden aufgehoben.

§43 Ubergangsbestimmungen

L Fir bewilligte und vor Inkrafttreten dieses Reglements erstellte Anschliisse wird die An-
schlussgebiihr nach dem alten Reglement erhoben.

der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor dem Steuer- und Enteignungsgericht ist im Unterlie-
gensfall kostenpflichtig.



2 Die Riickflussverhinderung nach dem Wasserzihler (§ 16 Abs. 2) muss innert fiinf Jahren
ab Inkrafttreten dieses Reglements eingebaut werden.

§ 44 Inkrafttreten

Das vorliegende Reglement tritt mit der Genehmigung durch die Bau- und Umweltschutz-
direktion riickwirkend per 1. Januar 2010 in Kraft.

Beschlossen an der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2009.

Die Bau- und Umweltschutzdirektion hat das vorliegende Wasserreglement am 8. Januar
2010 mit Entscheid Nr. 482 genehmigt.

IM NAMEN DES GEMEINDERATES

Der Prasident: Die Verwalterin:

Peter Burch Elisabeth Schneider

Wasserreglement



Anhang: Beitrage und Gebiihren zum Wasserreglement

1. Einmalige Beitrdge und Gebiihren

Die einmaligen Beitrage sind indexiert entsprechend dem Landesindex der Konsumenten-
preise. Indexstand bei Inkrafttreten dieses Reglementes 103.6 Punkte (Dezember 1996 /
Basis Mai 93 = 100).

1.1 Erschliessungsbeitrag (§ 30 und & 35 Wasserreglement)

Der Erschliessungsbeitrag betragt Fr. 11.00 pro m?

1.2 Anschlussgebiihr (§ 30 und § 36 Wasserreglement)

Berechnung

Der Beitragssatz fiir die Anschlussgebiihr betrdgt 1.3 % des indexbereinigten Brandversi-

cherungswertes der Basellandschaftlichen Gebdudeversicherung.

Berechnung fiir uniiberbaute Grundstiicke ausserhalb des Siedlungsgebietes (Feldbewdis-

serung)

Die Anschlussgebiihr wird als Pauschalgebiihr erhoben und betragt Fr. 1'500.

13 Bewilligungsgebiihren

- bei Bauten mit Baubewilligungsverfahren 10% der Baubewilligungs-
(inkl. Installationskontrolle) gebihr

- bei Bauten ohne Baubewilligungsverfahren nach Aufwand
(inkl. Installationskontrolle) jedoch min. Fr. 200.00

- Wiederholung der Installationskontrolle Fr. 300.00 / pro Anschluss

1.4 Ubrige einmalige Gebiihren

Ubrige Kontrollen und besondere

Dienstleistungen resp. Mehraufwandungen nach Aufwand

Wasserreglement

2. Jahrliche Wassergebiihren
2.1  Grundgebiihr

Die jahrliche Grundgebiihr wird pro Wasseranschluss und bei Mehrfamilienhdusern pro
Haushalt erhoben und jahrlich mit dem Voranschlag festgelegt.

2.2  Wassermengengebihr

Die Mengengebiihr wird pro m3 erhoben und jahrlich mit dem Voranschlag festgelegt.
2.3  Mietgebiihr pro Wasserzahler

Die Mietgebuhr betragt

Fr. 5.00
Fr. 250.00

pro Zahler
pro Spezialzdhler

2.4  Ubrige jahrliche Gebiihren

Anschlussbewilligung fiir den Wasserbezug ab Hydrant Fr. 100.00

Plus Wassermengengebihr
3. Bauwasserbezug

0.1 % des indexbereinigten Brandversicherungswertes



	A. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Verfügungsrecht
	§ 3 Ausschliessliches Versorgungsrecht
	§ 4 Technische Ausführung

	B. Wasserabgabe
	§ 5 Wasserlieferung
	§ 6 Vorrang der Trinkwasserversorgung
	§ 7 Einschränkung der Wasserabgabe
	§ 8 Qualität des Trinkwassers

	C. Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung
	§ 9 Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung
	§ 10 Enteignungsrecht
	§ 11 Hydranten
	§ 12 Haftungsausschluss

	D. Anschlussleitung
	§ 13 Erstellung und Kosten
	§ 14 Durchleitungsrechte

	E. Hausinstallationen
	§ 15 Hausinstallationen
	§ 16 Erstellung und Kosten
	§ 17 Abnahme und Kontrolle
	§ 18 Instandhaltungspflicht
	§ 19 Regelmässige Spülung
	§ 20 Haftung
	§ 21 Duldungs- und Auskunftspflicht

	F. Bewilligungs- und Meldepflicht
	§ 22 Bewilligung
	§ 23 Meldepflicht

	G. Wassermessung
	§ 24 Grundsatz
	§ 25 Standort und Eigentum
	§ 26 Auswechslung
	§ 27 Nachprüfung
	§ 28 Ablesung der Wasserzähler
	§ 29 Vorübergehender Wasserbezug

	H. Finanzierung
	I.  Allgemeine Bestimmungen
	§ 30 Grundsatz
	§ 31 Festlegung der Beiträge und Gebühren
	§ 32 Vorfinanzierung
	§ 33 Zahlungsmodalitäten
	§ 34 Verjährung

	II.  Einmalige Beiträge und Gebühren
	§ 35 Erschliessungsbeitrag
	§ 36 Anschlussgebühr

	III. Jährliche Gebühren
	§ 37 Grundsatz
	§ 38 Grundgebühr


	I. Schlussbestimmungen
	§ 39 Vollzug
	§ 40 Rechtsschutz
	§ 41 Strafbestimmungen
	§ 42 Aufhebung bisherigen Rechts
	§ 43 Übergangsbestimmungen
	§ 44 Inkrafttreten

	Anhang: Beiträge und Gebühren zum Wasserreglement

